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1. VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der endgültigen Rechnungsabschlüsse der Europäischen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 20051,

– in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss 2005 der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zusammen mit den 
Antworten der Beobachtungsstelle2,

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom .. März 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– gestützt auf den EG-Vertrag, insbesondere auf Artikel 276,

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften3, insbesondere auf Artikel 185,

– gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 302/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur 
Schaffung einer Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht4, 
insbesondere auf Artikel 11a,

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der Kommission vom 
19. November 2002 betreffend die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß 
Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates5, insbesondere auf 
Artikel 94,

– gestützt auf Artikel 71 und Anlage V seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahme des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A6-xxxx/2007),

1. erteilt dem Direktor der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Beobachtungsstelle für das 
Haushaltsjahr 2005;

2. legt seine Bemerkungen in der nachstehenden Entschließung nieder;

  
1 ABl. C 266 vom 31.10.2006, S. 43.
2 ABl. C 312 vom 19.12.2006, S. 86.
3 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. Verordnung geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 
(ABl. L 390 vom 30.12.2006, S. 1).
4 ABl. L 36 vom 12.2.1993, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1651/2003
(ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 30).
5 ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 72.
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3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und die als integraler Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Europäischen Beobachtungsstelle für 
Drogen und Drogensucht, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu 
übermitteln und im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) veröffentlichen zu 
lassen.



PR\650792DE.doc 5/12 PE 384.436v01-00

DE

2. VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Rechnungsabschluss der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und 
Drogensucht für das Haushaltsjahr 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der endgültigen Rechnungsabschlüsse der Europäischen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 20051,

– in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss 2005 der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zusammen mit den 
Antworten der Beobachtungsstelle2,

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom .. März 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– gestützt auf den EG-Vertrag, insbesondere auf Artikel 276,

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften3, insbesondere auf Artikel 185,

– gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 302/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur 
Schaffung einer Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht4, 
insbesondere auf Artikel 11a,

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der Kommission vom 
19. November 2002 betreffend die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß 
Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates5, insbesondere auf 
Artikel 94,

– gestützt auf Artikel 71 und Anlage V seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahme des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A6-xxxx/2007),

1. nimmt Kenntnis von den folgenden in den endgültigen Rechnungsabschlüssen der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für die Haushaltsjahre 
2004 und 2005 ausgewiesenen Zahlen:

  
1 ABl. C 266 vom 31.10.2006, S. 43.
2 ABl. C 312 vom 19.12.2006, S. 86.
3 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. Verordnung geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 
(ABl. L 390 vom 30.12.2006, S. 1).
4 ABl. L 36 vom 12.2.1993, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1651/2003
(ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 30).
5 ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 72.
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Einnahmen- und Ausgabenrechnung für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 (in 1000 EUR)

2005 2004
Revenue
Subsidies from the Commission 12 000 11 730
Subsidies from Norway 516 514
Assigned revenue 190 211
Miscellaneous revenue 93 33

Total revenue (a) 12 799 12 488
Budgetary expenditure for the financial year

Staff - Title l of the budget
Payments 5 762 5 832
Appropriations carried over 154 122
Administration - Title II of the budget

Payments 1 094 1 088
Appropriations carried over 650 356
Operating activities - Title Ill of the budget (except 
assigned revenue)

Payments against payment appropriations for the 
financial year

4 159 2 342

Appropriations carried over 1 260
Assigned revenue (PHARE and third countries) 101 201

Total expenditure (b) 11 920 11 200
Outturn for the financial year (a-b) 879 1 288

Balance carried over from the previous financial 
year

1 508 295

Appropriations carried over and cancelled 1 239 245

Sums for re-use from the previous financial year 
not used

-58 15

Refunds to the Commission -1 508 -3
Refunds to Norway -128 81
Exchange-rate differences 1 -1
Balance for the financial year (EC grant + Norway 
contribution) 

1 933 1 920

Norway Grant 2005 -516
Balance for the financial Year only EC Grant 1 417

Quelle: Angaben der Beobachtungsstelle. In dieser Tabelle sind die von der Beobachtungsstelle in ihrem 
Jahresabschluss ausgewiesenen Angaben zusammengefasst.
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2. billigt den Rechnungsabschluss der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und 
Drogensucht für das Haushaltsjahr 2005;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Direktor der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, dem Rat, der Kommission und dem 
Rechnungshof zu übermitteln und im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) 
veröffentlichen zu lassen.
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3. ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit den Bemerkungen, die integraler Bestandteil des Beschlusses betreffend die 
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2005 sind
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der endgültigen Rechnungsabschlüsse der Europäischen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 20051,

– in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss 2005 der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zusammen mit den 
Antworten der Beobachtungsstelle2,

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom .. März 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– gestützt auf den EG-Vertrag, insbesondere auf Artikel 276,

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften3, insbesondere auf Artikel 185,

– gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 302/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur 
Schaffung einer Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht4, 
insbesondere auf Artikel 11a,

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der Kommission vom 
19. November 2002 betreffend die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß 
Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates5, insbesondere auf 
Artikel 94,

– gestützt auf Artikel 71 und Anlage V seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahme des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A6-xxxx/2007),

A. in der Erwägung, dass der Rechnungshof erklärt hat, er habe mit angemessener Sicherheit 
feststellen können, dass der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2005 zu Ende 
gegangene Haushaltsjahr zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge insgesamt 
gesehen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind;

  
1 ABl. C 266 vom 31.10.2006, S. 43.
2 ABl. C 312 vom 19.12.2006, S. 86.
3 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. Verordnung geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 
(ABl. L 390 vom 30.12.2006, S. 1).
4 ABl. L 36 vom 12.2.1993, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1651/2003
(ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 30).
5 ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 72.
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B. in der Erwägung, dass das Parlament dem Direktor am 27. April 2006 Entlastung zur 
Ausführung des Haushaltsplans der Beobachtungsstelle für das Haushaltsjahr 2004 erteilt 
hat1 und dass das Parlament in der dem Entlastungsbeschluss beigefügten Entschließung 
unter anderem

• den sehr hohen Betrag an Mittelübertragungen bedauert und die 
Beobachtungsstelle nachdrücklich aufgefordert hat, sich genauer an den von der 
Haushaltsbehörde ursprünglich festgelegten Haushaltsplan zu halten;

Allgemeine Punkte, die die Mehrzahl der EU-Agenturen betreffen, denen auf individueller 
Grundlage Entlastung erteilt werden muss

1. ist der Auffassung, dass die immer größer werdende Zahl der Agenturen nicht immer dem 
tatsächlichen Bedarf der Union und ihrer Bürger entspricht;

2. fordert daher die Kommission auf, vor der Errichtung einer neuen Agentur eine Kosten-
Nutzen-Analyse vorzulegen;

3. fordert den Rechnungshof auf, zu der Kosten-Nutzen-Analyse Stellung zu nehmen, ehe 
das Parlament seinen Beschluss fasst;

4. fordert die Kommission auf, alle fünf Jahre eine Studie über den Zusatznutzen der 
einzelnen bestehenden Agenturen vorzulegen; fordert alle zuständigen Organe auf, im 
Falle einer negativen Beurteilung des Zusatznutzens einer Agentur die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, indem der Auftrag dieser Agentur neu festgelegt oder die Agentur 
geschlossen wird;

5. fordert den Rechnungshof auf, in seinen Jahresbericht ein zusätzliches Kapitel 
aufzunehmen, in dem alle Agenturen behandelt werden, denen im Rahmen des 
Jahresabschlusses der Kommission Entlastung erteilt werden muss, damit besser 
ersichtlich wird, wie die EU-Mittel von den Agenturen verwendet wurden; 

6. stellt fest, dass die Zahl der Agenturen ständig zunimmt und dass die für die Errichtung 
und Überwachung der Agenturen zuständigen Generaldirektionen daher umso mehr einen 
gemeinsamen Ansatz für die Agenturen entwickeln müssen; ist der Auffassung, dass eine 
Struktur für die Koordinierung zwischen den betroffenen Generaldirektionen, die der von 
den Agenturen geschaffenen Struktur vergleichbar ist, eine pragmatische Lösung auf dem 
Weg zu einem gemeinsamen Ansatz der Kommission in allen die Agenturen betreffenden 
Fragen darstellen würde;

7. fordert die Kommission auf, die administrative und technische Unterstützung für die 
Agenturen zu verbessern, da die Verwaltungsvorschriften der Gemeinschaft und die 
technischen Probleme immer komplizierter werden;

8. begrüßt die deutlichen Verbesserungen auf dem Gebiet der Koordinierung zwischen den 
EU-Agenturen, was es diesen ermöglicht, mit sich wiederholenden Problemen fertig zu 

  
1 ABl. L 340 vom 6.12.2006, S. 85.
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werden, und zu einer effizienteren Zusammenarbeit mit der Kommission und dem 
Parlament führt; 

9. fordert die Agenturen auf, ihre Zusammenarbeit und ihren Leistungsvergleich mit den 
einschlägigen Akteuren zu verbessern; 

10. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für eine Harmonisierung der Gestaltung der 
Jahresberichte der Agenturen zu unterbreiten, damit Leistungsindikatoren entwickelt 
werden können, die einen Vergleich ihrer Effizienz ermöglichen; 

11. fordert die Agenturen auf, zu Beginn eines jeden Jahres Leistungsindikatoren vorzulegen, 
anhand deren sie gemessen werden könnten;

12. fordert alle Agenturen auf, verstärkt SMART-Ziele festzusetzen, die zu einer 
realistischeren Planung und Verwirklichung der Ziele führen dürften;

13. ist der Ansicht, dass in den Arbeitsprogrammen der Agenturen deren Beiträge operational
und messbar formuliert sein sollten und dass die internen Kontrollnormen der 
Kommission gebührend berücksichtigt werden sollten;

Besondere Punkte

14. stellt fest, dass die Verwendungsrate bei den Verpflichtungsermächtigungen bei über 
90 % liegt, während die Verwendungsrate bei den Zahlungsermächtigungen lediglich 
85 % beträgt; stellt ferner fest, dass bei den Sachausgaben eine hohe Übertragungsrate von 
fast 40 % zu verzeichnen ist; fordert die Beobachtungsstelle auf, ihre Auftragsvergabe 
besser zu organisieren, um die die Haushaltsführung erschwerende Übertragung von 
Mitteln zu vermeiden;

15. begrüßt, dass die Beobachtungsstelle für die Zwecke ihrer Haushaltsführung einen 
Haushaltsplan nach Tätigkeitsbereichen aufgestellt hat; fordert die Beobachtungsstelle 
auf, diese Initiative im Hinblick auf eine verbesserte Leistungsüberwachung und 
Bewertung ihrer Wirksamkeit weiterzuentwickeln, indem sie eine analytische 
Buchführung einführt, mit deren Hilfe sich die Kosten der verschiedenen Tätigkeiten der 
Beobachtungsstelle ermitteln lassen;

16. fordert die Beobachtungsstelle auf, die Systeme für die Bestandsaufnahme der 
Sachanlagen in die Finanzbuchführung einzubeziehen, da die Rückverfolgbarkeit der im 
Bestandsverzeichnis eingetragenen Vermögensgegenstände ohne ein zuverlässiges 
Auszeichnungssystem nicht gewährleistet ist;

17. stellt Mängel bei den Verfahren der Personaleinstellung fest; fordert die 
Beobachtungsstelle auf, die Einstellungsverfahren korrekt anzuwenden;

18. stellt fest, dass ein Bediensteter Ende 2004 auf Langzeitmission (zwei Jahre) nach Brüssel 
entsandt wurde; fordert die Beobachtungsstelle auf, dieses Verfahren vollständig zu 
erklären;
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19. stellt fest, dass bei der Prüfung der Auftragsvergabe und der Vertragsabschlüsse 
verschiedene Anomalien festgestellt; fordert die Beobachtungsstelle auf, die Verfahren 
der Auftragsvergabe und der Vertragsabschlüsse uneingeschränkt anzuwenden, um 
ähnliche Situationen wie im Jahr 2005 zu vermeiden.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BÜRGERLICHE FREIHEITEN, 
JUSTIZ UND INNERES


